
Schluss: Verfassungsinhalt und Verfassungsfunktion

Die Dramaturgie des vorliegenden Textes könnte man wie folgt zu-
sammenfassen: Ausgangspunkt war eine schillernde Kategorie; diese
konnte in mehreren Schritten dekonstruiert werden; der dogmatische
Gehalt des Verfassungsvorbehalts geht danach gegen Null; gleichwohl
hat sich die Figur heuristisch als wertvoll für neue Perspektiven auf
zahlreiche sonst unterbelichtet bleibende Phänomene in und um Ver-
fassungen herum erwiesen, ohne dass es greifbare Rechtsfolgen gäbe
oder geben müsste. Der Verfassungsvorbehalt kann nur auf theoreti-
scher Ebene sinnvoll entfaltet werden und verweist damit auf die Ver-
fassungsfunktionenlehre. Nicht normative Vorgaben, sondern typolo-
gisch geleitete Kontextualisierung erschließt die Bedingungen für Ver-
fassungsinhalte. Eine ausgearbeitete materiale Verfassungstheorie ist
nun freilich – und daran hat sich seit der Klage Horst Ehmkes329 und
anderer nicht viel geändert – weiterhin Desiderat. Dem konnte auch
hier nicht abgeholfen werden. Anders als Böckenförde bei seinem
Würzburger Vortrag über die verfassunggebende Gewalt des Volkes,
ist der Verfassungsvorbehalt nicht als Grenzbegriff des Verfassungs-
rechts, sondern als Kategorie zwischen Verfassungsrecht und Verfas-
sungstheorie zu verorten.

V.

329 Horst Ehmke, Wirtschaft und Verfassung, 1961, S. 3 f.; Grimm, Verfassungsfunk-
tion (Fn. 226), S. 313.
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